
   

Rechtsanwalt Daniel Mandlik

Ingolstädter Straße 32

85276 Pfaffenhofen

Bankverbindung: Sparkasse Pfaffenhofen, Konto Nr. 8151649, BLZ.: 72151650

______________________________________________________________________________________

Herrn Rechtsanwalt Daniel Mandlik, Ingolstädter Straße 32, 85276 Pfaffenhofen

wird in der Angelegenheit

wegen

Prozeßvollmacht gemäß §§ 81 ff. ZPO erteilt mit der Ermächtigung zur Bestellung von 

Unterbevollmächtigten.

Die Vollmacht ermächtigt zu allen die Angelegenheit betreffenden Handlungen und erstreckt sich 

insbesondere auch auf folgende Befugnisse: 

1. Prozessführung, 

2. Vertretung vor den Familiengerichten gemäß § 78 ZPO, Stellung von Anträgen auf 

Scheidung der Ehe und Anträgen in Folgesachen, Abschluss von Vereinbarungen über 

Scheidungsfolgen und Stellung von Anträgen auf Erteilung von Versorgungs- und 

Rentenauskünften, 

3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) 

einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach 

§ 411 II StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO sowie mit 

ausdrücklicher Ermächtigung zur Entgegennahme von Ladungen nach § 145a II StPO, 

zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozeßordnung zulässigen Anträgen,

4. Erhebung und Rücknahme von Widerklagen, 

5. Vornahme und Entgegennahme von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen, 

6. Beendigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht und Anerkenntnis, 

7. Einlegung und Zurücknahme von Rechtsmitteln und Verzicht auf solche, 

8. Empfangnahme von Geldern, Wertsachen, Urkunden und Sicherheiten, insbesondere des 

Streitgegenstandes und der vom Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu 

erstattenden Kosten sowie Verfügung darüber ohne die Beschränkung des 

§ 181 BGB, 

9. Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und Abgabe von einseitigen 

Willenserklärungen, insbesondere Ausspruch von ordentlichen und außerordentlichen 

Kündigungen.

10. Vertretung in Insolvenzverfahren

11. Einholung von Akteneinsicht

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf Nebenverfahren, zB Arrest und einstweilige Verfügung, 

Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden besonderen 

Verfahren (zB §§ 726–732, 766–774, 785, 805, 872 ff. ZPO u. a.), Zwangsversteigerung und 

Zwangsverwaltung, Hinterlegungsverfahren und Vergleichsverfahren.
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